
 

 
 

GZ:69/031-3/2026 Gemeinde Werndorf, am 05.06.2026 

 
Betrifft: Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes, Verfahrensfall Nr. 5.04 „GWP Werndorf“ – 

Änderungsverfahren gemäß § 24 (1) Stmk. Raumordnungsgesetz 2010,  

verfasst von der ANKO ZT GmbH, Stand der Ausfertigung: 02.06.2026, GZ: 25 ÄV WE 025 – 

Anhörung. 

 

Kundmachung 
 

gemäß § 24 (1) Stmk. Raumordnungsgesetz 2010 iVm § 92 Stmk. Gemeindeordnung 1967. 

 
Das geltende 5. Örtliche Entwicklungskonzept der Gemeinde Weitendorf wird wie folgt abgeändert: 

 
(1) Das Gebiet innerhalb des Planungsbereiches1, im Flächenausmaß von nunmehr ca. 71.364 statt ca. 

71.000 m² soll statt bisher ohne Funktionsfestlegung künftig als Entwicklungspotenzial für Industrie und 

Gewerbe2 festgelegt werden. 

 

(2) Im Detail wird die nordöstliche absolute siedlungspolitische Entwicklungsgrenze Nr. 13 im Zuge des 

gegenständlichen Änderungsverfahrens angepasst und künftig bestimmungsgemäß vom Knotenpunkt der 

L381 (Großsulzstraße) aus in nördliche Richtung entlang der L381 bis zum Schnittpunkt der östlichen 

Verlängerung der absolut naturräumlichen Grenze verlaufen. An der nordöstlichen Grenze des 

gegenständlichen Planungsgebietes schließt somit die absolute naturräumliche Entwicklungsgrenze Nr. 24 

an der absoluten siedlungspolitischen Grenze entlang der L381 an.  

 

(3) Die im südlichen Geltungsbereich verlaufende absolute naturräumliche Siedlungsgrenze mit Nr. 2 stammt 

vom Verfahrensfall 5.012 und wird bestimmungsgemäß herausgenommen, da das Entwicklungspotenzial 

für Industrie und Gewerbe an den Rechtstatbestand anschließt.  

 

 
1  Die Grdst. Nr. 860/1 (Teilfl.), 852/1 (Teilfl.), 847/2 (Teilfl.), 842/2 (Teilfl.), 837/2, (Teilfl.), 832/1 (Teilfl.), 827/2 (Teilfl.), 822/1 (Teilfl.), 

817/2 (Teilfl.), 812/1 (Teilfl.), 812/3 (Teilfl.), 806/2 (Teilfl.), 803/1 (Teilfl.) und 867/1 (Teilfl.), alle KG 63292 Werndorf. 
2  Def. gem. § 3 (2) Z2 lit. f) des Wortlauts zum ÖEK Nr. 5.00, formale Überlagerung des Entwicklungspotenzials mit Flächen, die unter 

Forstzwang stehen. 
3  Def. gem. § 3 (3) Z3 des Wortlautes zum ÖEK 5.00. 
4  Def. gem. § 3 (3) Z1 des Wortlautes zum ÖEK 5.00. 



 
 

 

 
 

  



 
 

Die öffentliche Anhörung für die gegenständliche Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes findet in 

der Zeit von 09.06.2026 bis 24.06.2026 gemäß § 24 (1) Stmk. ROG 2010 statt. 

 

Innerhalb der Anhörungsfrist können Einwendungen schriftlich und begründet beim Bauamt der Gemeinde 

Werndorf bekannt gegeben werden und kann in den Anhörungsentwurf während der Parteienverkehrszeiten 

Einsicht genommen werden. 

 

Erfolgt die Übermittlung einer Einwendung elektronisch per E-Mail, so ist diese innerhalb der Amtsstunden 

an gde@werndorf.gv.at zu senden. 

 

Diese Verordnung tritt nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat mit dem auf den Ablauf der 

Kundmachungsfrist (2 Wochen) folgenden Tag in Rechtskraft. 

 

 

Parteienverkehrszeiten und Amtsstunden: 

 

 

 

 

Der Bürgermeister 

 
(Alexander Ernst,BA) 
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